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Abwägung der 1. Änderung des Bebauungsplanes 15-b „Stadtbad“ 
 
 
 
Ergebnis der Beteiligung der Öffentlichkeit (Auslegung), der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
sowie Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen zum Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes 15-b „Stadtbad“ 



TÖB - Liste 1. Änderung Bebauungsplan 
15 - b " Stadtbad"

Anlage 1 zur BV 0004/2012

Bebauungsplan 15 - b "Stadtbad" Verfahrensstand:                                            Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 06.01.2012

Träger öffentlicher Belange / 
Nachbargemeinden/Bürger, Betroffene Straße PLZ Ort beteiligt 

keine Anre-
gungen

Anregungen
Hinweise ohne          
Abwägungs-      
relevanz

keine           
Stellung-    
nahme

Ministerien/Senatsverwaltung

1
Ministerium für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Familie Heinrich-Mann-Allee 103, Haus 5 14473 Potsdam 11.07.2011 X

2 Ministerium für Bildung, Jugend und Sport                   Heinrich-Mann-Allee 107 14480 Potsdam 11.07.2011

X              
Übereinstimmung von 

FNP und B-Plan-
Änderung hinsichtlich der 

Art der Nutzung 
herstellen; Prüfung, ob 

statt Fläche
für Sportanlagen ggf.
Ausweisung Sonder-
gebiet besser wäre

3
Ministerium der Finanzen 
Abt. IV, Referat 42                    Steinstr. 104-106 14480 Potsdam 11.07.2011 X

4

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
Gemeinsame Landesplanungsabteilung PF 60 07 52 14411 Potsdam 11.07.2011

X                       
+ Verweis auf 

Stellungnahme vom 
27.04.2011

5

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft
Landeseisenbahnaufsicht
(ehemals Eisenbahnbundesamt)

Steglitzer Damm 117 12169 Berlin 11.07.2011

X

6

Ministerium für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz des Landes Brandenburg 
Abt. IV Verbraucherschutz

Postfach 60 11 50   14473 Potsdam 11.07.2011 X

7
Ministerium für Wirtschaft, 
Mittelstand und Technologie Heinrich-Mann-Allee 107 14473 Potsdam 11.07.2011 X

Landesämter- u. anstalten

8

Landesamt für ländliche Entwicklung, 
Landwirtschaft
und Flurneuordnung, Landentwicklung und 
Flurneuordnung

Fehrbelliner Straße 4e 16816 Neuruppin 11.07.2011

X
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Träger öffentlicher Belange / 
Nachbargemeinden/Bürger, Betroffene Straße PLZ Ort beteiligt 

keine Anre-
gungen

Anregungen
Hinweise ohne          
Abwägungs-      
relevanz

keine           
Stellung-    
nahme

9

Brandenburgisches Landesamt für
Denkmalpflege und Archäologisches
Landesmuseum, Abt. Bodendenkmalpflege/
Archäoligisches Landesmuseum

Wünsdorfer Platz 4 - 5 15806 Zossen / OT Wünsdorf 11.07.2011

X

10

Brandenburgisches Landesamt
für Denkmalpflege, Abt. Praktische Denkmalpflege Wünsdorfer Platz 4 - 5 15806 Zossen / OT Wünsdorf 11.07.2011

X                    
+ Verweis auf 

Stellungnahme vom 
13.05.2011

11

Landesamt 
für Bauen und Verkehr Lindenallee 51 15366 Hoppegarten 11.07.2011

X
12 Industrie- u. Handelskammer Potsdam PF 60 08 55 14408 Potsdam 11.07.2011 X

13
Landestourismusverband Brandenburg e.V. Fischbänkenstraße 8 16816 Neuruppin 11.07.2011 X

14
Landesamt für Bergbau, Geologie
u. Rohstoffe Brandenburg Inselstraße 26 03046 Cottbus 11.07.2011 X

15
Landesamt für Soziales und Versorgung
des Landes Brandenburg PF 10 01 23 03001 Cottbus 11.07.2011 X

16

Landesamt für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz
Regionalabteilung West - RW 4
z.H. Herrn Altenburg

Seeburger Chaussee 2 14476 Potsdam
OT Groß Glienicke 11.07.2011

X
+ Verweis auf 

Stellungnahme 
vom 17.05.2011 und

Ergänzungen

17

Brandenburgische Landesbetrieb für
Liegenschaften und Bauen Liegenschaftsteam 
Eberswalde

Tramper Chaussee 5, Haus 11 16225 Eberswalde 11.07.2011 X

18 Polizeiprädidium Potsdam Schutzbereich III Oberhavel Postfach 10 01 32 16515 Oranienburg 11.07.2011 X

19 Staatliches Schulamt Perleberg Berliner Straße 49 19348 Perleberg 11.07.2011 X

20
Zentraldienst der Polizei
Abt. Kampfmittelbeseitigungsdienst Hauptallee 116/8 15806 Zossen / OT Wünsdorf 11.07.2011 X

Landkreis- und Kreiseinrichtungen

21 Kreishandwerkerschaft Oberhavel Havelstr. 19 16515 Oranienburg 11.07.2011 X
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Träger öffentlicher Belange / 
Nachbargemeinden/Bürger, Betroffene Straße PLZ Ort beteiligt 

keine Anre-
gungen

Anregungen
Hinweise ohne          
Abwägungs-      
relevanz

keine           
Stellung-    
nahme

22

Landkreis Oberhavel 
Dezernat II FD Rechtliche Bauaufsicht/Planung                              Adolf-Dechert-Straße 1 16515 Oranienburg 11.07.2011

X                          + 
Verweis auf 

Stellungnahme vom 
13.05.2011

23

Medienträger

24

Deutsche Post Real Estate
Germany GmbH
NL Berlin, Abt. Bauen                                                                             

Dessauer Straße 5 10963 Berlin 11.07.2011 X

25
Deutsche Telekom AG 
Netzproduktion GmbH                                    PF 2 29 14526 Stahnsdorf 11.07.2011 X

26

E.ON edis AG Postfach 14 43 15504 Fürstenwalde/Spree 11.07.2011

X                          
+ Verweis auf 

Stellungnahme 
vom 26.04.2011

27 EMB Erdgas Mark Brandenburg GmbH Hauptstraße 21 16547 Birkenwerder 11.07.2011 X

28

Mineralölverbundleitung GmbH Schwedt Lange Str. 1 16303 Schwedt/Oder

11.07.2011

X                          
+ Verweis auf 

Stellungn. 
vom 

15.04.2011

29 WGI GmbH - Auskunftsstelle NBB
NBB Netzgesellschaft Ostseestraße 109 10409 Berlin

11.07.2011 X

30
Osthavelländische Trinkwasserversorgung 
und Abwasserbehandlung GmbH          Potsdamer Straße 32-34    14612 Falkensee 11.07.2011 X

31

OWA GmbH als Betriebsführer 
des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung 
der Stadt Hennigsdorf

Potsdamer Straße 32-34    14612 Falkensee 11.07.2011

X                          
+ Verweis auf 

Stellungnahme 
vom 03.05.2011

32 Stadtwerke Hennigsdorf Rathenaustr. 4 16761 Hennigsdorf 11.07.2011 X
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Träger öffentlicher Belange / 
Nachbargemeinden/Bürger, Betroffene Straße PLZ Ort beteiligt 

keine Anre-
gungen

Anregungen
Hinweise ohne          
Abwägungs-      
relevanz

keine           
Stellung-    
nahme

33 Verbundnetz Gas AG Maximilianallee 4 04129 Leipzig

11.07.2011

X                          + 
Verweis auf 

Stellungnahme vom 
05.02.2002 im Rahmen 
der Aufstellung des B-

Plans Nr. 15-b

34

Vodafone D2 GmbH
Region Nord - Ost                           

Attillastraße 61 - 67
Gebäude E 12105 Berlin 11.07.2011 X

Kirchliche Einrichtungen

35
Evangelisch-luth. Kirchengemeinde
Hennigsdorf - Pfarramt Hauptstr. 1 16761 Hennigsdorf 11.07.2011 X

Verbände

36

Handelsverband
Berlin-Brandenburg e.V. (HBB) Abt. Landesplanung Fürstenwalder Poststraße 86 15234 Frankfurt (Oder) 11.07.2011

X                          
+ Verweis auf 

Stellungnahme 
vom 10.05.2011

Verkehr

37 Berliner Verkehrsbetriebe BVG Holzmarktstraße 15 - 17 10179 Berlin 11.07.2011 X

38
Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg
Niederlassung Autobahnamt Stolpe An der Autobahn A 111 16540 Hohen Neuendorf 11.07.2011 X

39

Landesbetrieb Straßenwesen
Niederlassung Eberswalde Postfach 10 01 47 16201 Eberswalde 11.07.2011

X                          
+ Verweis auf 

Stellungnahme 
vom 09.05.2011

40
DB Service Immobilien GmbH
Niederlassung Berlin, Liegenschaftsmanagement Caroline-Michaelis-Straße 5 - 11 10115 Berlin

11.07.2011
X                          

+ Verweis auf 
Stellungnahme 
vom 17.05.2011

41 HVG Havelbus Verkehrsgesellschaft Johansenstr. 12-17 14482 Potsdam 11.07.2011 X

42 Oberhavel Verkehrsgesellschaft mbH Annahofer Straße 1a 16515 Oranienburg 11.07.2011 X
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Träger öffentlicher Belange / 
Nachbargemeinden/Bürger, Betroffene Straße PLZ Ort beteiligt 

keine Anre-
gungen

Anregungen
Hinweise ohne          
Abwägungs-      
relevanz

keine           
Stellung-    
nahme

43 Havelländische Eisenbahn AG                                   Schönwalder Allee 51 13587 Berlin 11.07.2011 X

44

Regionale Planungsgemeinschaft   
Prignitz-Oberhavel                        Fehrbelliner Straße 31 16816 Neuruppin 11.07.2011

X                          
+ Verweis auf 

Stellungnahme 
vom 13.05.2011

45 S-Bahn Berlin GmbH Invalidenstr. 19 10115 Berlin 11.07.2011 X

Wasser u. Schifffahrt

46
Wasser- u. Bodenverband   
"Schnelle Havel"                     Mittelstr. 12 16559 Liebenwalde 11.07.2011 X

Nachbargemeinden

47
Bezirksamt Reinickendorf 
Abt. Bauwesen, Stadtplanungsamt                                 Eichborndamm 215-239 13437 Berlin 11.07.2011 X

48 Gemeinde Oberkrämer  Perwenitzer Weg 2 16727 Oberkrämer 11.07.2011 X

49 Gemeinde Schönwalde-Glien Sebastian-Bach-Str. 10-12 14621 Schönwalde - Glien 11.07.2011 X

50 Stadt Hohen Neuendorf Oranienburger Straße 2 16540 Hohen Neuendorf 11.07.2011 X

51 Stadt Velten Rathausstr. 10 16727 Velten 11.07.2011 X

Beteiligung der Bürger

1 16761 Hennigsdorf 15.07.2011

Verlegen der Rutsche
auf die andere Seite 
des Bades
div. Anregungen zur 
Baudurchführung
Klärung div. 
Grundstücksangelegen-
heiten
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Von:        "Tomisch Reinhold-Dieter" <reinhold-dieter.tomisch@mbjs.brandenburg.de>  
An:        <PKoch@hennigsdorf.de>  
Datum:        16.08.2011 15:34  
Betreff:        F-Plan-Änderung und B-Plan15 1.Änd. Stadtbad  

 
 
 
hier: Beteiligung des MBJS (TÖB)  
Sehr geehrte Frau Koch,  
zu den o.g. Planverfahren bitte ich um folgende Prüfungen und ggf. Änderun-
gen:  
 
a: Übereinstimmung der Änderungen des F-Planes und des B-Planes hinsicht-
lich der Flächenfestlegungen (F-Plan Fläche für Gemeinbedarf/B-Plan Fläche 
für Sportanlage ) -- eine Anpassung erscheint erforderlich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b: Ich bitte um Überprüfung ob mit einer Sondergebietsausweisung den Interes-
sen der Stadt nicht besser entsprochen werden könnte.  
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
R.D. Tomisch  
 
 
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Bbg.  
Reinhold D. Tomisch  
Referent 24.4  
Telefon 0331-866 3744  
(fax- 0331-866 3959)  
E-Mail: reinhold-dieter.tomisch@mbjs.brandenburg.de  
Heinrich-Mann-Allee 107  
14473 Potsdam  
 

 
TöB 02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu a: Die geplante Festsetzung einer Fläche für Sportanlagen ist aus der ge-
planten Darstellung des Flächennutzungsplans (Gemeinbedarfsfläche) entwi-
ckelbar, die Darstellungen des Flächennutzungsplans und die Festsetzungen 
des Bebauungsplans müssen nicht zwingend identisch sein. Die Festsetzung 
des geplanten Stadtbads als Fläche für Gemeinbedarf wurde im Rahmen der 
Aufstellung des Bebauungsplans zwar in Betracht gezogen, die Festsetzung 
der Fläche als Fläche für Sportanlagen bietet hingegen den Vorteil einer größe-
ren Flexibilität hinsichtlich der Trägerschaft (öffentlich / privat oder auch eine 
Mischform) des Schwimmbads. Gleichzeitig sollen Schwimmbäder nur dann als 
Gemeinbedarfsfläche festgesetzt werden, wenn sie Teil einer sonstigen Ge-
meinbedarfseinrichtung sind, z.B. bei Hallen für den Schulsport. In einem sol-
chen Fall würden sie in die Gemeinbedarfsfläche für die sonstige Gemeinbe-
darfseinrichtung (z.B. die Schule) einbezogen werden. Insofern bietet die Fest-
setzung der Fläche als Fläche für Sportanlagen den Vorteil, dass die 
Schwimmhalle nicht zwingend als Bestandteil einer anderen Gemeinbedarfsein-
richtung anzusehen ist, sondern als eigenständige Schwimmhalle. 
 
zu b: Da unter bestimmten Umständen auch für öffentliche Einrichtungen wie 
die geplante Schwimmhalle die Festsetzung eines sonstigen Sondergebiets 
gerechtfertigt sein könnte, wurde im Rahmen der Aufstellung des Bebauungs-
plans u.a. auch die Festsetzung eines „sonstiges Sondergebiets“ gemäß § 11 
BauNVO in Betracht gezogen. Da die geplanten Festsetzungen des Bebau-
ungsplans jedoch auf die Festsetzung einer einzelnen Nutzung und nicht auf 
die Festsetzung eines Baugebiets (wie z.B. bei einer Häufung von Anlagen wie 
z.B. in einem Klinikgebiet) zielen, fehlt ein wesentliches Merkmal für die Fest-
setzung der Fläche als sonstiges Sondergebiet. Die geplante Festsetzung der 
Fläche als Fläche für Sportanlagen wird aus diesem Grund im weiteren Verfah-
ren beibehalten. 
 



 

 
TöB 04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die im Rahmen der Mitteilung 
der Ziele, Grundsätze und sonstiger Erfordernisse der Raumordnung mit 
Schreiben vom 09. Februar 2011 mitgeteilten Ziele, Grundsätze und sonstigen 
Erfordernisse der Raumordnung sowie die im Rahmen der frühzeitigen Behör-
denbeteiligung eingegangene Stellungnahme vom 27.04.2011 haben bereits 
Eingang in die Planung gefunden. In beiden Schreiben wurde darauf hingewie-
sen, dass die geplante Änderung des Bebauungsplans Nr. 15-b den Grundsät-
zen der Raumordnung entspricht.  
 
 
 



 

 
TöB 05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 



 

 
TöB 08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 



 

 
TöB 09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Abteilung Praktische Denkmal-
pflege wurde im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange ebenfalls beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
TöB 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die genannte Stellungnahme vom 13.05.2011 war bereits Gegenstand der früh-
zeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
und ist somit in die Planung eingegangen. Das im Geltungsbereich vorhandene 
Denkmal wurde in den Bebauungsplan nachrichtlich übernommen. Den Belan-
gen des Denkmalschutzes wird ferner durch die bestandsorientierte Sicherung 
der geschützten Anlage im Gewerbegebiet Rechnung getragen. Gegen einen 
Verbindungsbau zwischen dem denkmalgeschützten Gebäude und der geplan-
ten Schwimmhalle wurden im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung 
keine grundsätzlichen denkmalrechtlichen Bedenken geäußert, so dass er 
nunmehr Bestandteil der weiteren Planung ist. Im Rahmen der Umsetzung der 
Planung sind die denkmalschutzrechtlichen Anforderungen – und damit auch 
der Umgebungsschutz – zu beachten. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Abteilung Bodendenkmalpflege / 
Archäologisches Landesmuseum wurde im Rahmen der Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange ebenfalls beteiligt. 
 
 
 
 



 

 
TöB 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 



 

 
TöB 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 



 

 
TöB 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 



 

 
TöB 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er betrifft jedoch nicht den Rege-
lungsinhalt des Bebauungsplans, sondern die Umsetzung der Planung. 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der § 54 BbgWG gilt unabhängig 
vom Bebauungsplanverfahren. Generell ist die Versickerung auf dem Grund-
stück möglich. Ferner wird darauf hingewiesen, dass die bebaubare Fläche im 
Rahmen der 1. Änderung im Vergleich zum geltenden Planungsrecht verringert 
wird.  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die genannte Stellungnahme 
vom 17.05.2011 sowie die ergänzende Stellungnahme vom 27.05.2011 waren 
bereits Gegenstand der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange und sind somit in die Planung eingegangen. 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
TöB 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die genannte Stellungnahme vom 13.05.2011 war bereits Gegenstand der früh-
zeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
und ist somit in die Planung eingegangen. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Landesamt für Umwelt, Ge-
sundheit und Verbraucherschutz wurde im Rahmen der Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange ebenfalls beteiligt und hat in 
seiner Stellungnahme vom 16.09.2011 keine Bedenken hinsichtlich des beson-
deren Artenschutzes geäußert. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und ist im Rahmen der Umsetzung 
der Planung zu beachten. 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 



 

 
TöB 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die genannte Stellungnahme 
vom 26.04.2011 war bereits Gegenstand der frühzeitigen Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und ist somit in die Planung 
eingegangen. So wurden in die Begründung zum Bebauungsplan Hinweise zum 
Leitungsbestand sowie ein Hinweis auf den Schutzbereich der bestehenden 
110 kV-Freileitung und der bei der Anpflanzung von Gehölzen erforderlichen 
Prüfung bezüglich der einzuhaltenden Mindestabstände aufgenommen. Die 
übrigen Hinweise wurden zur Kenntnis genommen, sie betrafen jedoch über-
wiegend nicht den Regelungsinhalt des Bebauungsplans, sondern dessen Um-
setzung. 
 



 

 
TöB 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. In der Stellungnahme vom 
15.04.2011 wurden keine Einwände erhoben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
TöB 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der in den Lageplänen verzeichnete Leitungsbestand wird zur Kenntnis ge-
nommen. Ein Hinweis darauf ist in die Begründung zum Bebauungsplan bereits 
enthalten. Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betref-
fen jedoch nicht den Inhalt des Bebauungsplans, sondern die Umsetzung der 
Planung. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. In der Begründung zum Bebau-
ungsplan ist er bereits enthalten. Die Hochdruckleitung befindet sich innerhalb 
des Straßenraums der Rathenaustraße, insofern steht sie einer Planumsetzung 
nicht entgegen und eine gesonderte Festsetzung ist entbehrlich. 
 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen jedoch nicht den 
Inhalt des Bebauungsplans, sondern die Umsetzung der Planung. 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es stehen die im Geltungsbereich 
des Bebauungsplan gelegenen sowie die angrenzenden öffentlichen Straßen-
verkehrsflächen zur Verfügung. 
 
Der Hinweis betrifft nicht die 1. Änderung des Bebauungsplans, sondern die 
Flächennutzungsplanänderung, die parallel durchgeführt wird.  
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen jedoch nicht den 
Inhalt des Bebauungsplans, sondern die Umsetzung der Planung. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
TöB 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
Ein Hinweis auf den vorhandenen Leitungsbestand ist in der Begründung zum 
Bebauungsplan enthalten. Er steht der Planumsetzung nicht entgegen. 
 



 

 
TöB 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme mit o.g. genannter Registriernummer vom 05.02.2002 wur-
de im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 15-b „Technologiezent-
rum“ abgegeben und war in diesem Rahmen Bestandteil des Abwägungsvor-
gangs. Der Leitungsbestand, auf den in der Stellungnahme hingewiesen wird, 
befand sich im öffentlichen Straßenland und war somit gesichert. Dies gilt glei-
chermaßen für den Leitungsbestand, auf den in der nunmehr vorliegenden Stel-
lungnahme hingewiesen wird. Eine Festsetzung von Flächen, die mit einem 
Leitungsrecht zu belasten sind – wie sie im Schreiben vom 05.02.2002 gefor-
dert wurde –, ist nur dann erforderlich, wenn eine Grunddienstbarkeit nicht be-
steht und erfolgen soll. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass auf öf-
fentlichen Verkehrsflächen keine Eintragungen von Grunddienstbarkeiten er-
folgt. Insofern sind im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 15-b 
zur Sicherung des Leitungsbestands keine weiteren Festsetzungen erforderlich. 
Ein Hinweis auf den im Geltungsbereich vorhandenen Leitungsbestand wird 
jedoch in die Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
 
 
 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
TöB 34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 



 

 
TöB 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die genannte Stellungnahme 
vom 10.05.2011 war bereits Gegenstand der frühzeitigen Beteiligung der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und ist somit in die Planung 
eingegangen. Die geplanten 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 15-b hat 
keine Auswirkungen auf das Einzelhandels- und Zentrenkonzept. 
 



 

 
TöB 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die genannte Stellungnahme vom 09.05.2011 war bereits Gegenstand der 
frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge und ist somit in die Planung eingegangen. 
 
Die Hinweise hinsichtlich der Teilsignalisierung des Knotenpunkts werden zur 
Kenntnis genommen, betreffen aber nicht den Regelungsinhalt des Bebau-
ungsplans, sondern die Umsetzung der Planung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
TöB 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die genannte Stellungnahme vom 17.05.2011 war bereits Gegenstand der früh-
zeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
und ist somit in die Planung eingegangen. 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Von einer Beeinträchtigung des 
Bebauungsplangebiets durch den Bahnbetrieb ist unter Berücksichtigung der 
Entfernung zur nächstgelegenen Bahnstrecke (ca. 200 m Siedlungsgebiet) nicht 
auszugehen. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Von einer Beeinträchtigung des Bebauungsplangebiets durch Immissionen des 
Bahnbetriebs, die Maßnahmen im Bebauungsplan erfordern würden, ist unter 
Berücksichtigung der Entfernung zur nächstgelegenen Bahnstrecke (ca. 200 m 
Siedlungsgebiet) nicht auszugehen. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 



 

 
TöB 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 1. – 9.: Die Vorschläge und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie 
betreffen jedoch nicht den Inhalt des Bebauungsplans, sondern die Umsetzung 
der Planung. 
 
zu 10. Im Entwurf zum Bebauungsplan wird kein Standort für die Wasserrut-
schen festgelegt. Vielmehr können diese an beliebiger Stelle innerhalb des 
Baufensters angeordnet werden. Mit den geplanten Festsetzungen des Bebau-
ungsplans wird die Errichtung einer Wasserrutsche im Nordosten des Baufelds 
durch die Möglichkeit, die Baugrenze zu überschreiten, lediglich privilegiert, da 
diese sich hier in die vorhandenen Baumreihen integrieren lassen. Zum Schutz 
der angrenzenden Wohnbebauung vor Lärm ist im Entwurf zum Bebauungsplan 
die Festsetzung von Lärmkontingenten vorgesehen, durch die die Lärmemissi-
onen des geplanten Schwimmbads auf ein für Wohngebiete verträgliches Maß 
begrenzt wird (durch die Festsetzung wird gewährleistet, dass die schalltechni-
schen Orientierungswerte des Beiblatts zur DIN 18005, Teil 1 – Schallschutz im 
Städtebau für allgemeine Wohngebiete eingehalten werden). Vor diesem Hin-
tergrund ist die Festlegung eines genauen Standorts für die Wasserrutsche im 
Rahmen des Bebauungsplanverfahrens entbehrlich. 
 
zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er ist bereits im Entwurf be-
achtet. Durch die geplanten Regelungen des Bebauungsplans wird bezogen auf 
das Schwimmbadgebäude die Einhaltung der Abstandsflächen zum Grundstück 
Neuendorfstraße 7 gewährleistet. Die weiteren bauordnungsrechtlich geregel-
ten Abstandsflächen sind im Rahmen der Umsetzung der Planung einzuhalten. 
 
zu 12.: Besondere Anforderungen an die äußere Gestaltung u.a. auch von Ein-
friedungen können zwar als örtliche Bauvorschrift in einen Bebauungsplan auf-
genommen werden, dies jedoch nur, soweit dies zur Verwirklichung baugestal-
terischer und städtebaulicher Absichten oder zum Schutz bestimmter Bauten, 
Straßen, Plätze oder Ortsteile von geschichtlicher, künstlerischer oder städte-
baulicher Bedeutung sowie von Baudenkmälern und Naturdenkmälern erforder-
lich ist. In dem von den Bürgern genannten Fall ist jedoch weder eine städte-
bauliche noch eine baugestalterische Erforderlichkeit zu erkennen.  
 
zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie betreffen jedoch 
nicht den Inhalt des Bebauungsplans, sondern die Umsetzung der Planung. Auf 
den Lärmschutz wurde bei der Abwägung zum Standort der Rutsche (10.) be-
reits eingegangen.  
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2. 

3. 
4. 
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7. 
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9. 
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